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Unentschuldigte Fehlzeiten des Schülers / der Schülerin
[bookmark: Text5][bookmark: Text6]     , geb. am      
hier: Vorlage ärztlicher Atteste


[bookmark: Text10]Sehr geehrte     , 

[bookmark: Text11][bookmark: Text12][bookmark: Text13]im Zeitraum       hat - Vorname - - Tage / Stunden - unentschuldigt gefehlt.

Schülerinnen und Schüler sind gemäß § 43 Abs. 1 Schulgesetz für das Land NRW (SchulG) verpflichtet, regelmäßig und pünktlich am Unterricht und an den sonstigen für verbindlich erklärten Schulveranstaltungen teilzunehmen. Verletzungen der Teilnahmepflicht können erzieherische Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen gegen den Schüler / die Schülerin zur Folge haben.

[bookmark: Text14]Als Erziehungsberechtigte sind Sie dafür verantwortlich, dass - Vorname - regelmäßig und pünktlich die Schule besucht (§ 41 Abs. 1 SchulG). Ist wegen Erkrankung oder aus anderen Gründen ein Schulbesuch nicht möglich, müssen Sie die Schule unverzüglich benachrichtigen und anschließend schriftlich über den Grund des Schulversäumnisses informieren (§ 43 Abs. 2 SchulG).

[bookmark: Text15]Ich bitte Sie deshalb, künftig dafür Sorge zu tragen, dass - Vorname - regelmäßig und pünktlich am Unterricht teilnimmt.

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass auch eine zwangsweise Zuführung zur Schule möglich ist (§ 41 Abs. 4 SchulG). Außerdem können gegen Sie Geldbußen von bis zu 1.000,00 Euro verhängt und / oder Zwangsgelder festgesetzt werden.

Da es zudem immer häufiger krankheitsbedingt zu Fehlzeiten gekommen ist und daher begründete Zweifel bestehen, dass der Unterricht aus gesundheitlichen Gründen versäumt wurde, erlege ich Ihnen mit sofortiger Wirkung nach § 43 Abs. 2 SchulG auf, bei zukünftigen krankheitsbedingten Unterrichtsversäumnissen zeitnah ein ärztliches Attest vorzulegen. Sollte dies nicht erfolgen, so gelten die Tage als unentschuldigt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

[bookmark: Text16]     

Mit freundlichen Grüßen


